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Beschluss: 

Die Bezirksvertretung Ehrenfeld beschließt vorbehaltlich der Genehmigung der Haushaltssatzung die 
fünfte Vergabe der bezirksorientierten Mittel für das Jahr 2016 in Höhe von voraussichtlich 68.700,- € 
wie folgt:  
 

49 Allerweltshaus Köln e.V. 
Weihnachtsfeier für Flüchtlinge 
im Wohnheim Geisselstraße 1-

3 
415,00 € 

51 labor gruen Veedelfunker 1.500,00 € 

54 Faustkämpfer Köln Kalk e.V. 
Integration der Kinder und Ju-

gendlichen durch Sport 
4.500,00 € 

56 Fritz Böhme, galerie eyegenart 
Ausstellung „II eyegenartige 

Kunsttage Ehrenfeld“ 
1.500,00 € 

57 Lenauforum e.V. 
Lichteraktionen / Kunstperfor-

mance / Tanz 
1.000,00 € 

58 Bürgerzentrum Ehrenfeld e.V. 
4 Years Köln Tanzt (Beat Down 

Cologne Battle) 
 

2.000,00 € 

59 
Große Ehrenfelder KG Rheinflotte 

e.V. von 1951 

Eröffnung des Straßenkarne-
vals auf dem Lenauplatz in 

Köln-Ehrenfeld 
1.500,00 

60 
Löstige Fastelovendsfründe Köln-

Ossendorf von 1978 e.V. 
Fackelzug durch die Stadtteile 

Bickendorf und Ossendorf 
300,00 
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61 Bürgerschaftshaus e.V. 

Vorbereitung und Durchführung 
des Karnevalszuges am Karne-

valssamstag in Bock-
lemünd/Mengenich 

750,00 

62 
Gesellschaft der Karnevalsfreunde 

Köln Bickendorf von 1933 e.V. 

Eröffnung des Straßenkarne-
vals an Weiberfastnacht in 

Köln-Bickendorf 
750,00 

 
Folgender Antrag wird abgelehnt: 
 

55 
Gambian-German Cultural Associ-

ation e.V. 
Tag der gambianischen Kultur 

(Gambia-Tag) 
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Haushaltsmäßige Auswirkungen 

 Nein 

 Ja, investiv Investitionsauszahlungen         € 

  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 

 Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme  14.215,- € 

  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 

Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       

a) Personalaufwendungen          € 

b) Sachaufwendungen etc.          € 

c) bilanzielle Abschreibungen         € 

Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       

a) Erträge          € 

b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten         € 

Einsparungen: ab Haushaltsjahr:       

a) Personalaufwendungen          € 

b) Sachaufwendungen etc.          € 

Beginn, Dauer        

 
 

Begründung: 

Nach den Vorgaben des § 37 Abs. 3 GO NRW erfüllen die Bezirksvertretungen die ihnen zugewiese-
nen Aufgaben im Rahmen der vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel, „dabei sollen sie über den 
Verwendungszweck eines Teils dieser Haushaltsmittel allein entscheiden können.“ 

Die Auszahlung der Mittel kann grundsätzlich erst nach Inkrafttreten der Haushaltssatzung erfolgen. 
Bis zu diesem Zeitpunkt unterliegen alle Ausgaben der vorläufigen Haushaltsführung nach § 82 GO 
NRW. Dies bedeutet, dass eine Auszahlung der Zuschussmittel vor Inkrafttreten der Haushaltssat-
zung nur erfolgen kann, wenn eine zeitliche Verschiebung der Auszahlung zur Folge hätte, dass die 
vorgesehenen Maßnahmen / Projekte nicht durchgeführt werden können. Eine entsprechende Prü-
fung ist in jedem Einzelfall durchzuführen. 
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